


 

 (4) Verfahren  

4.1 Anträge  
Der Antrag ist in Schriftform zu stellen. Bei der Beantragung eines Gründungszuschusses sind folgende Nachweise 
vorzulegen:  

 Angaben zur unternehmerischen Tätigkeit und steuerlichen Erfassung (Steuernummer) 
 Mietvertrag 

 
4.2 Abrechnungen und Auszahlung  
Die Auszahlung von Gründungszuschüssen erfolgt monatlich nur bei fortbestehendem Geschäftsbetrieb. Der 
Nachweis ist auf Verlangen zu führen und durch geeignete Unterlagen (z.B. Mietvertrag) zu belegen.  Ebenso ist die 
Beendigung des Geschäftsbetriebes unverzüglich mitzuteilen.  
 

(5) Sonstige Bestimmungen  
Nicht zulässig ist eine Doppel- oder Mehrfachförderung derselben Maßnahme aus dieser Richtlinie oder anderen 
Förderprogrammen des Landes, Bundes oder der EU.  Ausnahmen hiervon sind nur in besonders gelagerten 
Einzelfällen zulässig. Ein Rechtsanspruch auf Förderung aus dieser Richtlinie besteht nicht.  
  

(6) Rückforderungen  
Beim Gründungszuschuss handelt es sich um einen verlorenen Zuschuss. Nach nicht rechtzeitig angezeigter 
Geschäftsbeendigung gezahlte Zuschüsse sind zurückzuzahlen.  
 

(7) Inkrafttreten  
Auf der Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 16. Juni 2016 tritt die kommunale Förderrichtlinie „Neu in 
Hessisch Oldendorf“ ab dem 01.08.2016 in Kraft und ist für Förderanträge ab diesem Datum anzuwenden.   
Die vorliegende 1. Änderung der Richtlinie tritt in Kraft mit Beschluss des Stadtrates vom 25.03.2021. 
 
 
Anlage: Abgrenzung Altstadt des Stadtteiles Hessisch Oldendorf i.S. der Richtlinie 
 (Zugleich Geltungsbereich „Werbeanlagensatzung Altstadt“) 
 
 


